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(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstel-
lung eines Pfahls 50, wobei eine zumindest teilweise
rohrförmig ausgebildete Vorrichtung 12 und ein an deren
Ende angeordnetes unteren lösbares Endteil 14 unter
Verdrängung von umgebenden Bodenmaterial in einen
Untergrund 30 gedrückt, ein mindestens ein Bindemittel
aufweisendes körniges erstes Material 18 bei Erreichen
einer vergebenen Absetzteufe in die Vorrichtung 12 ein-

gefüllt, ein Pfahlfuß 52 durch Verdichtung des ersten Ma-
terials 18 durch eine Innenrammung ausgebildet, ein
Pfahlschaft 54 durch Einfüllen von einem mindestens ein
Bindemittel aufweisenden körnigen zweiten Material 20
in die Vorrichtung 12 ausgebildet, und die Vorrichtung
12 aus dem Untergrund 30 entfernt werden, und wobei
das Endteil 14 von der Vorrichtung 12 gelöst wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstel-
lung eines Pfahls.
[0002] Pfähle finden im Bauwesen vielfach Anwen-
dung. Insbesondere im Bereich des Grundbaus kommen
neben Bohr- insbesondere Rammpfähle zum Einsatz,
bei welchen mittels Innen- oder Außenrammung ein Vor-
treibrohr in den Baugrund eingetrieben/gerammt wird.
Rammpfähle sollen vor allem höhere Lasten tragen. Das
Vortreibrohr wird dabei beispielsweise mittels eines Mäk-
lers ausgerichtet und ist über in aller Regel zwei Seile
mit einer über einen Kopfbereich des Mäklers angeord-
neten Umlenkung mit einer ersten Winde verbunden. Mit
einem weiteren Seil, welches ebenfalls über die Umlen-
kung im Kopfbereich des Mäklers geführt ist, ist ein
Rammbär gehalten, welcher im Vortreibrohr geführt ist
bzw. arbeitet. Wird tragfähiger Baugrund erreicht, wird
ein als Verschluss für das Rammrohr dienendes Ver-
schlussmittel, beispielsweise aus sandigem oder ande-
rem Material, mittels des Rammbären ausgetrieben zur
Bildung eines Pfahlfußes. Dabei kann zusätzlich Beton
oder ähnliches zugegeben werden. Anschließend wird
ein Bewehrungskorb eingestellt, Beton eingefüllt und das
Vortreibrohr dabei wieder gezogen. Dabei ist es auch
möglich, eine sogenannte Kies-Vorverdichtung durchzu-
führen, wobei der Boden in einem entsprechenden Be-
reich unterhalb und oberhalb der Pfahlabsetztiefe durch
Ausstampfen von Kies verbessert und auch etwas ver-
dichtet wird.
[0003] Im Unterschied zu der vorstehend beschriebe-
nen Innenrammung werden mittels einer Außenram-
mung beispielsweise Fußplattenpfähle hergestellt, wo-
bei zur Herstellung derselben Vortreibrohre Einsatz fin-
den, welche an ihrem unteren Endbereich durch eine ver-
lorengegangene Fußplatte beziehungsweise Bodenplat-
te als Verschlussmittel verschlossen werden. Es sind
auch Techniken bekannt, bei welchen die Fußplatte nicht
verloren geht. Unter Zuhilfenahme eines Mäklers wird
über einen Rammbären, welcher insbesondere als Frei-
fallbär, Diesel- oder Hydraulikbär ausgebildet sein kann,
das Vortreibrohr/Rammrohr in den Baugrund abgeteuft.
Der Rammbär arbeitet dabei auf dem Kopf des Ramm-
rohres. Die Rammung wird wie bei der oben beschrie-
benen Innenrammung bis in tragfähige Bodenbereiche
geführt. Anschließend wird ein Bewehrungskorb einge-
stellt und der Pfahlschaft betoniert unter gleichzeitigem
oder nachfolgendem, auch schrittweisem Ziehen des
Rammrohrs. Bei einer Außenrammung geht die Fußplat-
te dabei unter Umständen verloren, je nach eingesetzter
Technologie. Durch das jetzt unten offene Rammrohr
rutscht Beton nach und füllt den Pfahlschaft etwa bis zur
Außenkante des Rammrohrs aus. Dabei kann die im Bo-
den verlorengegangene Fußplatte die Aufstandsfläche
des Pfahls bilden.
[0004] Nachteilig an den vorstehend beschriebenen
Verfahren sowohl der Außen- als auch der Innenram-
mung sind die damit einhergehenden erheblichen Er-

schütterungen und Lärmbeeinträchtigungen. Besonders
in dicht bebauten Gebieten führt diese zu erheblichen
Beeinträchtigungen in der unmittelbaren Umgebung.
[0005] Bei bekannten Bohrpfählen, die insbesondere
für Anwendungen mit geringen Traglasterfordernissen
vorgesehen werden, wird das Vortreibrohr bis zur Ab-
setzteufe in einen Untergrund gebohrt. Das Vortreibrohr
weist zumeist eine Bohrspitze auf. Beim Einreichen der
Absetzteufe wird das Vortreibrohr aus dem Untergrund
entfernt, wobei die Bohrspitze im Untergrund verbleibt.
Beton wird beim Entfernen des Vortreibrohrs eingefüllt,
wodurch ein Pfahlschaft ausgebildet wird. Dabei kann
die im Boden verlorengegangene Bohrspitze die Auf-
standsfläche des Pfahls bilden. Nachteilig am vorste-
hend beschriebenen Verfahren ist, dass keine Veranke-
rung wie bei einem Pfahlfuß bei Rammpfählen erfolgt
und nur geringe Lasten abgetragen werden können
[0006] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein
Verfahren zur Herstellung eines Pfahls zur Verfügung zu
stellen, wobei insbesondere Erschütterungen vermindert
werden und eine sichere Verankerung und gute Tragfä-
higkeit des Pfahls ermöglicht wird.
[0007] Die Aufgabe wird gelöst durch das Verfahren
gemäß Anspruch 1. Erfindungsgemäß wird eine zumin-
dest teilweise rohrförmig ausgebildete Vorrichtung, auch
Vortreibrohr genannt, und ein an deren Ende angeord-
netes unteres lösbares Endteil unter Verdrängung von
umgebenden Bodenmaterialien in einen Untergrund ge-
drückt. Das bedeutet, dass die Vorrichtung erfindungs-
gemäß nicht ruckartig mit Schlägen in den Boden einge-
bracht wird, sondern durch eine im Wesentlichen gleich-
bleibende, beziehungsweise kontinuierliche, Kraft in den
Boden gedrückt wird. Erfindungsgemäß erfolgt während
des Einbringens, aber auch während der Entfernung der
Vorrichtung in bzw. aus dem Untergrund keine Ram-
mung. Hierdurch ist das Einbringen der Vorrichtung be-
sonders leise und erschütterungsarm. Durch die Ver-
drängung werden die umgebenden Bodenmaterialien
zudem verdichtet. Der Untergrund und/oder die Boden-
materialien können beispielsweise Erde, Sand, Kies, Ge-
stein, Lehm und/oder Ähnliches umfassen. Ein Drücken
zum Abteufen der Vorrichtung ist insbesondere bei wei-
chen Böden gut anwendbar. Eine oder mehrere Kiesvor-
verdichtungen wären möglich.
[0008] Ergänzend zu einem Drücken kann die Vorrich-
tung in den Untergrund gedreht werden. Die Vorrichtung
kann unterseitig einen Schneidkopf aufweisen. Der
Schneidkopf kann beispielsweise zumindest eine Wen-
del aufweisen, um ein Eindrehen in den Untergrund, ins-
besondere bei festen Böden zu erleichtern. Vorzugswei-
se ist der Schneidkopf an einem unteren Ende der Vor-
richtung ausgebildet. Der Schneidkopf kann beispiels-
weise einstückig mit der Vorrichtung, insbesondere einer
im Wesentlichen als Rohr ausgebildeten Vorrichtung,
aus gebildet sein. Alternativ kann der Schneidkopf auch
als ein separates an die Vorrichtung ansetzbares Bauteil
ausgebildet sein.
[0009] Der Schneidkopf kann ausgebildet sein, um ein
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Eindrücken ohne ein Eindrehen zu ermöglichen. Der
Schneidkopf kann beispielsweise denselben Querschnitt
wie die Vorrichtung aufweisen. Der Schneidkopf kann
beispielsweise kegelstumpfförmig ausgebildet sein. Der
Schneidkopf kann sich beispielsweise in Richtung von
der Vorrichtung weg beziehungsweise zum Endteil hin
verjüngen. Der Schneidkopf kann beispielsweise eine
ebene Außenfläche, insbesondere ohne Wendel, auf-
weisen.
[0010] Die Vorrichtung ist vorzugsweise im Wesentli-
chen rohrförmig beziehungsweise als ein Rohr ausgebil-
det. Die Vorrichtung weist besonders bevorzugt einen
kreisförmigen Querschnitt auf. Die Vorrichtung ist bevor-
zugt aus Metall ausgebildet.
[0011] Die Außenfläche der Vorrichtung ist bevorzugt
eben, weiter bevorzugt über Ihre Gesamtaußenfläche
eben ausgebildet. Insbesondere ist die Vorrichtung als
ein durchgängiger zylinderförmiger Rohrabschnitt mit
kreisförmigen Querschnitt und einer ebenen Gesamtau-
ßenfläche, dass heißt ohne Schraubwendel, Bohrwendel
oder Ähnlichem, ausgebildet.
[0012] Die Vorrichtung weist vorzugsweise zumindest
zwei Öffnungen auf. Die Vorrichtung beispielsweise eine
oberseitige Einfüllöffnung für Materialien zur Pfahlher-
stellung und eine unterseitige Ausgangsöffnung für Ma-
terialien auf.
[0013] Die Vorrichtung ist unterseitig, dass heißt an
einer unteren Stirnseite beziehungsweise an einem un-
teren Ende und insbesondere an der Ausgangsöffnung
für Material, mit einem Endteil abgedichtet. An der Vor-
richtung ist erfindungsgemäß ein unteres lösbares End-
teil angeordnet. Hierunter ist auch ein offen- und (wie-
der-)verschließbares Endteil zu verstehen, denn auch
bei einem Öffnen erfolgt zugleich eine zumindest teilwei-
se Lösung des Endteils von der Vorrichtung.
[0014] Das Endteil kann beispielsweise als Bodenplat-
te ausgebildet sein oder eine Bodenplatte umfassen. Die
Bodenplatte kann als verlorene Bodenplatte ausgebildet
sein. Die Bodenplatte kann beispielsweise aus Metall
ausgebildet sein. Das lösbare Endteil ist vorzugsweise
aus Metall und besonders bevorzugt aus Gusseisen aus-
gebildet. Alternativ oder ergänzend kann das Endteil als
Spitze ausgebildet sein oder eine Spitze umfassen, um
ein Einbringen der Vorrichtung in den Boden zu erleich-
tern. Die Spitze weist beispielsweise einen dreieckigen
Querschnitt auf. Das Endteil kann insbesondere eine Bo-
denplatte, insbesondere eine verlorene, und eine Spitze,
insbesondere eine verlorene, aufweisen. Beispielweise
kann die Bodenplatte unterseitig an der Vorrichtung an-
geordnet sein und die Spitze unterseitig an der Boden-
platte. Das Endteil kann beispielsweise auf einem
Schneidkopf der Vorrichtung angeordnet werden. Das
Endteil kann als verlorene Spitze ausgebildet sein. Unter
einer verlorenen Bodenplatte und/oder einer verlorenen
Spitze werden Bauteile verstanden, die im Laufe des Ver-
fahrens im Untergrund verbleiben.
[0015] Die Bodenplatte kann alternativ oder ergän-
zend seitlich zumindest einen überstehende Flügel

und/oder eine Wendel aufweisen, um ein Eindrehen zu
erleichtern. Der Flügel kann beispielsweise rotorartig
ausgebildet sein, um ein "Einschrauben" bzw. Eindrehen
in den Untergrund zu ermöglichen. Die Wendel kann bei-
spielsweise schraubenwendelartig ausgebildet sein. Al-
ternativ oder ergänzend kann die Vorrichtung selbst zu-
mindest eine Wendel aufweisen, die an einer Außenseite
der Vorrichtung angeordnet ist.
[0016] Zum Eindrücken und/oder Eindrehen der Vor-
richtung in den Untergrund kann diese in Wirkverbindung
mit einer Einbringungsvorrichtung zur Übertragung eines
Drucks- und/oder einer Drehung stehen.
[0017] Erfindungsgemäß wird ein mindestens ein Bin-
demittel aufweisendes körniges erstes (schüttfähiges)
Material bei Erreichen einer vorgegebenen Absetzteufe
in die Vorrichtung eingefüllt. Das erste Material ist be-
sonders bevorzugt Trockenbeton. Das erste Material
kann alternativ oder ergänzend Kies, Sand, Gestein
und/oder Ähnliches umfassen. Voraussetzung ist, dass
es sich körnig verhält. Eine Abbindung erfolgt durch Was-
ser aus dem umgebenden Bodematerial, sodass sich ein
fester Pfahlfuß ausbilden kann. Die vorgegebene Ab-
setzteufe entspricht der geplanten bzw. gewünschten
Pfahltiefe bzw. Pfahllänge. Die Vorrichtung ist vorzugs-
weise entsprechend lang ausgebildet.
[0018] Um eine gute und sichere Verankerung des her-
zustellenden Pfahls zu ermöglichen, umfasst das Ver-
fahren erfindungsgemäß, dass ein Pfahlfuß durch Ver-
dichtung des ersten Materials durch eine Innenrammung
ausgebildet wird. Das erste Material wird durch die In-
nenrammung zumindest teilweise aus der Vorrichtung in
den Untergrund gedrückt. Hierbei werden umgebende
Bodenmaterialien verdrängt und dadurch gleichzeitig
verdichtet. Unterhalb der in den Untergrund eingebrach-
ten Vorrichtung bildet sich ein Pfahlfuß aus, der im We-
sentlichen kugelförmig bzw. tropfenförmig ausgebildet ist
und dessen Durchmesser größer als der Durchmesser
der zumindest teilweisen rohrförmig ausgebildeten Vor-
richtung ist, welcher wiederum den Durchmesser des
herstellbaren Pfahlschafts definiert. Der mittels des er-
findungsgemäßen Verfahrens herstellbare Pfahlfuß
weist Abschnitte auf, die seitlich über die Vorrichtung und
den herstellbaren Pfahlschaft vorstehen und den Pfahl
daher sicher verankern.
[0019] Die Innenrammung kann beispielsweise mittels
eines Rammbärs erfolgen. Vorzugsweise wird hierfür ein
Rammbär in der Vorrichtung angeordnet. Dieser kann
beispielsweise in kurzen Abständen wiederholt nach
oben verfahren und dann nach unten auf das erste Ma-
terial fallengelassen werden. Hierfür kann ein Mäkler ver-
wendet werden, der in Wirkverbindung mit dem Ramm-
bär steht. Der Mäkler kann beispielsweise über zumin-
dest ein Seil in Wirkverbindung mit dem Rammbär ste-
hen.
[0020] Erfindungsgemäß wird ein Pfahlschaft durch
Einfüllen von einem mindestens ein Bindemittel aufwei-
sendem, bevorzugt auch körnigem, zweiten Material in
die Vorrichtung ausgebildet. Für das zweite Material wird
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vorzugsweise Beton verwendet. Das zweite Material
kann alternativ oder ergänzend Kies, Sand, Gestein, Tro-
ckenbeton und/oder Ähnliches umfassen. Bevorzugt ist,
dass das zweite Material fließfähig, und insbesondere
mit Wasser versetzt ist, so dass es abbindet, ohne auf
Wasser aus dem angebundenen Bodenmaterial ange-
wiesen zu sein. Das zweite Material unterscheidet sich
bevorzugt vom ersten Material. Beispielsweise kann als
erstes (schüttfähiges) Material Trockenbeton und als
zweites (fließfähiges) Material Beton verwendet werden.
Zur Ausbildung eines besonders robusten Pfahlschaftes
wird vorzugsweise vor Ausbildung des Pfahlschafts, das
heißt bevor das zweite Material in die Vorrichtung einge-
füllt wird, ein Bewehrungskorb in die Vorrichtung einge-
führt. Als Bewehrungskorb wird beispielsweise ein läng-
liches Konstrukt aus einem Metallgitter verwendet. Das
zweite Material wird bevorzugt nicht verdichtet. Beson-
ders bevorzugt erfolgt keine Rammung, insbesondere
Innenrammung, während der Einfüllung des zweiten Ma-
terials. Hierdurch können Erschütterungen und Lärmbe-
einträchtigungen vermieden werden. Das zweite Mate-
rial ist weiter bevorzugt selbstverdichtend, sodass ein
stabiler Pfahlschaft entsteht.
[0021] Erfindungsgemäß umfasst das Verfahren, dass
die Vorrichtung aus dem Untergrund entfernt wird. Die
Vorrichtung wird besonders bevorzugt ohne Drehung zur
Entfernung aus dem Untergrund herausgezogen. Alter-
nativ kann die Vorrichtung auch mit Drehung oder ins-
besondere einer Kombination von Ziehen und Drehen
aus dem Untergrund herausgezogen werden. Bevorzugt
erfolgt während der Entfernung der Vorrichtung keine In-
nenrammung.
[0022] Besonders bevorzugt erfolgt die Entfernung der
Vorrichtung aus dem Untergrund während der Ausbil-
dung des Pfahlschafts. Hierdurch wird das in die Vorrich-
tung eingefüllte zweite Material besonders gleichmäßig
in den beim Herausziehen der Vorrichtung freigegebe-
nen Hohlraum im Untergrund verteilt.
[0023] Besonders bevorzugt umfasst das erfindungs-
gemäße Verfahren, dass das Endteil von der Vorrich-
tung, insbesondere im Schritt der Innenrammung zur
Ausbildung des Pfahlfußes, gelöst wird. Hierdurch wird
ermöglicht, dass das erste Material zur Herstellung des
Pfahlfußes aus der Vorrichtung in den Untergrund ge-
langen kann.
[0024] Vorzugsweise wird das Endteil durch die Innen-
rammung von der Vorrichtung gelöst. Das Endteil wird
beispielsweise erst gelöst, nachdem das erste Material
in die Vorrichtung eingefüllt wurde. Die Kraft der Ram-
mung, die auf das eingefüllte erste Material ausgeübt
wird, wird dann durch das erste Material zum Lösen des
Endteils auf dieses übertragen. Vorzugsweise wird für
die Innenrammung ein Rammbär in die Vorrichtung ein-
geführt.
[0025] Alternativ wird das Endteil dadurch gelöst, dass
die Vorrichtung teilweise aus dem Untergrund zurück zur
Bodenfläche bewegt wird und das Endteil sich dadurch
von der Vorrichtung löst. Das bedeutet, dass das Endteil

als ein verlorenes Endteil ausgebildet sein kann. Als End-
teil kann wie vorbeschrieben beispielsweise eine verlo-
rene Bodenplatte und/oder eine verlorene Spitze ver-
wendet werden.
[0026] Durch das erfindungsgemäße Verfahren kann
vorteilhafter Weise unter nur geringen Erschütterungen
ein Pfahl hergestellt werden, welcher eine nahezu glei-
che oder ähnliche Tragfähigkeit wie ein Rammpfahl auf-
weist. Die geringen Erschütterungen werden dadurch er-
reicht, dass die Innenrammung erst nach Erreichen der
Absetzteufe, das bedeutet tief unterhalb der Bodenober-
fläche erfolgt. Lärmemissionen werden daher weitestge-
hend durch den Untergrund gedämpft.
[0027] Diese und weitere Vorteile der vorliegenden Er-
findung werden anhand der nachfolgenden Figuren er-
läutert. Die dort dargestellten Abbildungen sind jedoch
nicht beschränkend auszulegen, vielmehr können die
dort beschriebenen Merkmale untereinander mit den
oben beschriebenen Merkmalen zur weiteren Ausgestal-
tung kombiniert werden. Des Weiteren sei darauf verwie-
sen, dass die in der Figurenbeschreibung angegebenen
Bezugszeichen den Schutzbereich der vorliegenden Er-
findung nicht beschränken, sondern lediglich auf die in
den Figuren gezeigten Ausführungsformen verweisen.
Gleiche Teile oder Teile mit gleicher Funktion weisen im
Folgenden die gleichen Bezugszeichen auf. Es zeigen:

Fig. 1 ein erstes Ausführungsbeispiel des erfindungs-
gemäßen Verfahrens; und

Fig. 2 ein zweites Ausführungsbeispiel des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens.

[0028] Fig. 1A zeigt ein besonders vorteilhaftes Sys-
tem 10 zur Durchführung des erfindungsgemäßen Ver-
fahrens. Das System 10 umfasst eine im Wesentlichen
rohrförmige Vorrichtung 12 aus Metall. Die Vorrichtung
12 ist als zylinderförmiger Rohrabschnitt mit einem kreis-
förmigen Querschnitt und einer ebenen Gesamtaußen-
fläche ausgebildet. Unterseitig ist die Vorrichtung 12
durch ein lösbares Endteil 14 abgedichtet. Das Endteil
14 umfasst eine verlorene Bodenplatte 15 aus Metall und
eine verlorene Spitze 25 aus Metall. Das System 10 um-
fasst einen Mäkler 17, der in Wirkverbindung über ein
Seil 19 mit einem Rammbär 22 steht. Fig. 1A zeigt den
Beginn des erfindungsgemäßen Verfahrens, wobei die
Vorrichtung voran der Spitze 25 des Endteils 14 durch
die Bodenoberfläche 11 in den Untergrund 30 gedrückt
wird. Das erste bevorzugte Ausführungsbeispiel des er-
findungsgemäßen Verfahrens ist insbesondere für wei-
che Böden geeignet.
[0029] Fig. 1B zeigt, dass die Vorrichtung 12 weiter
nach unten in den Untergrund 30 gedrückt wird. Hierbei
erfolgt insbesondere keine Rammung mittels des Ramm-
bärs 22. Um die Vorrichtung 12 herum bildet sich bei der
Abteufung ein verdichteter Bodenbereich im Untergrund
30. Bei oder vor Erreichen der vorgegebenen Absatzteu-
fe wird in einem nicht gezeigten Verfahrensschritt min-
destens ein Bindemittel aufweisendes körniges erstes
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Material 18 in die Vorrichtung 12 eingefüllt.
[0030] Fig. 1C zeigt, dass das erste Material 18 bei
Erreichen der Absatzteufe zur Ausbildung eines Pfahlfu-
ßes 52 durch eine Innenrammung verdichtet wird. Die
Innenrammung erfolgt mittels des Rammbärs 22. Dieser
wird in kurzen Abständen wiederholt nach oben verfah-
ren und dann nach unten auf das erste Material 18 fal-
lengelassen, wodurch dieses verdichtet und teilweise
aus dem unteren Ende der Vorrichtung 12 in den Unter-
grund 30 gepresst wird. Durch die Innenrammung wer-
den auch das Endteil 14 mit verlorener Spitze 25 und
Bodenplatte 15 von der Vorrichtung 12 gelöst und zu-
sammen mit dem ersten Material 18 von der Vorrichtung
12 weg in den Untergrund 30 nach unten gedrückt. Durch
das in den Untergrund austretende erste Material 18 ent-
steht ein im Wesentlichen kreis- bzw. tropfenförmiger
Pfahlfuß 52, der das Endteil 14 mit verlorener Spitze 25
und Bodenplatte 15 umfasst. Das erste Material 18 ist
Trockenbeton. Da die Innenrammung erst nach Errei-
chen der Absetzteufe, das bedeutet tief unterhalb der
Bodenoberfläche erfolgt und vorher gemäß die Vorrich-
tung nur in den Untergrund eindrückt wurde, ist das erste
Ausführungsbeispiel des Verfahrens vorteilhafterweise
besonders erschütterungsarm und leise. Lärmemissio-
nen werden insbesondere weitestgehend durch den Un-
tergrund gedämpft.
[0031] Fig. 1D zeigt den fertig ausgebildeten Pfahlfuß
52. Der Rammbär 20 wurde aus der Vorrichtung 12 ent-
fernt. Zur Bewehrung des herzustellenden Pfahls 50 wird
ein Bewehrungskorb 40 aus einem Metallgitter in die Vor-
richtung 12 eingeführt. Zur Ausbildung eines Pfahl-
schafts 54 wird dann ein mindestens ein Bindemittel auf-
weisendes körniges zweites Material 20 in die Vorrich-
tung 12 eingefüllt. Das Einfüllen des zweiten Materials
20 wird durch einen Pfeil angedeutet. Während der Aus-
bildung des Pfahlschafts 54 wird die Vorrichtung aus dem
Untergrund 30 entfernt. Die Vorrichtung 12 wird nach
oben herausgezogen. Das zweite
[0032] Material 20, welches Beton ist, sackt gleichmä-
ßig in den durch die Entfernung der Vorrichtung 12 frei-
gegebenen Hohlraum im Untergrund 30. Der Pfahlschaft
54 verbindet sich mit dem Pfahlfuß 52.
[0033] Fig. 1E zeigt einen mittels des Verfahrens und
den vorbeschriebenen Verfahrensschritten gemäß Fig.
1A bis Fig. 1D hergestellten Pfahl 50. Der Pfahl 50 um-
fasst einen Pfahlschaft 54 mit Bewehrung 40 und einen
Pfahlfuß 52 mit dem Endteil 14. Mittels des Pfahlfußes
52 ist der Pfahl 50 sicher im Boden verankert. Durch das
erste Ausführungsbeispiels des erfindungsgemäße Ver-
fahrens kann vorteilhafter Weise unter nur geringen Er-
schütterungen ein Pfahl hergestellt werden, welcher eine
nahezu gleiche oder ähnliche Tragfähigkeit wie ein
Rammpfahl aufweist.
[0034] Fig. 2A zeigt ein System 100 zur Durchführung
eines zweiten Ausführungsbeispiels des erfindungsge-
mäßen Verfahrens. Das System 100 umfasst eine im
Wesentlichen rohrförmige Vorrichtung 112 aus Metall mit
einem kreisförmigen Querschnitt. Das System 100 un-

terscheidet sich von dem System 10 gemäß den Figuren
1A bis Fig. 1E darin, dass die Vorrichtung 112 unterseitig
direkt durch ein lösbares Endteil 114 abgedichtet ist, da
das Endteil 114 keine verlorene Bodenplatte 15 aufweist.
Das Endteil 114 ist als Spitze aus Metall ausgebildet.
Ferner unterscheidet sich das System 100 darin vom
System 10, dass am unteren Ende 114 der Vorrichtung
112 ein Schneidkopf 16 an der Vorrichtung 112 ausge-
bildet ist. Das System 100 umfasst einen Mäkler 17, der
in Wirkverbindung über ein Seil 19 mit einem Rammbär
22 steht. Fig. 2A zeigt den Beginn des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens, wobei die Vorrichtung 112 voran mit
dem Endteil 114 und dem Schneidkopf 16 durch die Bo-
denoberfläche 11 in den Untergrund 30 gedrückt und da-
bei gleichzeitig gedreht wird. Das zweite Ausführungs-
beispiel des Verfahrens ist neben weichen Böden auch
für feste Böden geeignet.
[0035] Fig. 2B zeigt, dass die Vorrichtung 112 weiter
nach unten in den Untergrund 30 gedrückt und gedreht
wird. Hierbei erfolgt insbesondere keine Rammung mit-
tels des Rammbärs 22.
Um die Vorrichtung 112 herum bildet sich bei der Abteu-
fung ein verdichteter Bodenbereich im Untergrund 30.
Bei oder vor Erreichen der vorgegebenen Absatzteufe
wird in einem nicht gezeigten Verfahrensschritt mindes-
tens ein Bindemittel aufweisendes körniges erstes Ma-
terial 18 in die Vorrichtung 112 eingefüllt.
[0036] Fig. 2C zeigt, dass das erstes Material 18 bei
Erreichen der Absatzteufe zur Ausbildung eines Pfahlfu-
ßes 152 durch eine Innenrammung verdichtet wird. Die
Innenrammung erfolgt mittels des Rammbärs 22. Dieser
wird in kurzen Abständen wiederholt nach oben verfah-
ren und dann nach unten auf das erste Material 18 fal-
lengelassen, wodurch dieses verdichtet und teilweise
aus dem unteren Ende der Vorrichtung 112 in den Un-
tergrund gepresst wird. Durch die Innenrammung wird
auch das Endteil 114 von der Vorrichtung 112 gelöst und
zusammen mit dem ersten Material von der Vorrichtung
112 weg in den Untergrund 30 nach unten gedrückt.
Durch das in den Untergrund austretende erste Material
18 entsteht ein im Wesentlichen kreis- bzw. tropfenför-
miger Pfahlfuß 152, der das Endteil 114 umfasst.
Das erste Material 18 ist Trockenbeton. Da die Innen-
rammung erst nach Erreichen der Absetzteufe, also un-
terhalb der Bodenoberfläche erfolgt und vorher gemäß
die Vorrichtung nur in den Untergrund eindrückt wurde,
ist auch das zweite Ausführungsbeispiel des erfindungs-
gemäßen Verfahrens besonders erschütterungsarm und
leise. Lärmemissionen werden vorteilhafterweise wei-
testgehend durch den Untergrund gedämpft.
[0037] Fig. 2D zeigt den fertig ausgebildeten Pfahlfuß
152. Der Rammbär 20 wurde aus der Vorrichtung 112
entfernt. Zur Bewehrung des herzustellenden Pfahls 150
wird ein Bewehrungskorb 40 aus einem Metallgitter in
die Vorrichtung eingeführt. Zur Ausbildung eines Pfahl-
schafts 154 wird dann ein mindestens ein Bindemittel
aufweisendes körniges zweites Material 20 in die Vor-
richtung 112 eingefüllt. Das Einfüllen des zweiten Mate-
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rials 20 wird durch einen Pfeil angedeutet. Während der
Ausbildung des Pfahlschafts 154 wird die Vorrichtung
aus dem Untergrund 30 entfernt. Die Vorrichtung 112
wird nach oben herausgezogen und dabei auch heraus-
gedreht. Das zweite Material 20, welches als Beton aus-
gebildet ist, sackt gleichmäßig in den durch die Entfer-
nung der Vorrichtung 112 freigegebenen Hohlraum im
Untergrund 30. Der Pfahlschaft 154 verbindet sich mit
dem Pfahlfuß 152.
[0038] Fig. 2E zeigt einen mittels den vorbeschriebe-
nen Verfahrensschritten gemäß Fig. 2A bis Fig. 2D her-
gestellten Pfahl 150. Der Pfahl 150 umfasst einen Pfahl-
schaft 154 mit Bewehrung 40 und einen Pfahlfuß 152 mit
dem Endteil 114. Mittels des Pfahlfußes 152 ist der Pfahl
150 sicher im Untergrund 30 verankert. Auch durch das
zweite Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäße Ver-
fahrens kann vorteilhafter Weise unter nur geringen Er-
schütterungen ein Pfahl hergestellt werden, welcher eine
nahezu gleiche oder ähnliche Tragfähigkeit wie ein
Rammpfahl aufweist.
[0039] Die in den Figuren dargestellten Ausführungs-
formen sind nicht beschränkend auszulegen. Vielmehr
können dort beschriebene Merkmale untereinander und
mit den zuvor beschriebenen Merkmalen zu weiteren
Ausgestaltungen kombiniert werden. Die bevorzugte
Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Verfah-
rens, welches in Fig. 1 gezeigt ist, ist auch mittels dem
in Fig. 2 gezeigten Endstück 114 anstelle des in Fig. 1
gezeigten Endstücks 14, dass heißt ohne Bodenplatte
15, realisierbar.
[0040] Ferner kann beispielsweise die Vorrichtung 12
beim Eindrücken in den Untergrund 30 gemäß Fig. 1,
wie bei der Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 2 und der
dort gezeigten Vorrichtung 112, gleichzeitig gedreht wer-
den.
[0041] Der Schneidkopf 16 gemäß Fig. 2 kann bei-
spielsweise ausgebildet sein, um ein Eindrücken ohne
ein Eindrehen, wie bei dem bevorzugten Ausführungs-
beispiel gemäß Fig. 1 des erfindungsgemäßen Verfah-
rens zu ermöglichen. Der Schneidkopf 16 kann beispiels-
weise kegelstumpfförmig ausgebildet sein und sich zum
Endteil 114 hin verjüngen. Der Schneidkopf 16 kann bei-
spielsweise eine ebene Außenfläche ohne Wendel auf-
weisen. Das in Fig. 2 gezeigte Ausführungsbeispiel ist
dann auch ohne ein Eindrehen der Vorrichtung 112 re-
alisierbar.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung eines Pfahls (50, 150),
wobei
eine zumindest teilweise rohrförmig ausgebildete
Vorrichtung (12, 112) und ein an deren Ende ange-
ordnetes unteres lösbares Endteil (14, 114) unter
Verdrängung von umgebenden Bodenmaterial in ei-
nen Untergrund (30) gedrückt,
ein mindestens ein Bindemittel aufweisendes körni-

ges erstes Material (18) bei Erreichen einer verge-
benen Absetzteufe in die Vorrichtung (12, 112) ein-
gefüllt,
ein Pfahlfuß (52, 152) durch Verdichtung des ersten
Materials (18) durch eine Innenrammung ausgebil-
det,
ein Pfahlschaft (54, 154) durch Einfüllen von einem
mindestens ein Bindemittel aufweisenden körnigen
zweiten Material (20) in die Vorrichtung (12, 112)
ausgebildet, und
die Vorrichtung (12, 112) aus dem Untergrund (30)
entfernt werden,
und wobei das Endteil (14, 114) von der Vorrichtung
(12, 112) gelöst wird.

2. Verfahren gemäß Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Endteil (14, 114) durch die In-
nenrammung von der Vorrichtung (12, 112) gelöst
wird.

3. Verfahren gemäß Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass für die Innenrammung ein
Rammbär (22) in die Vorrichtung (12, 112) eingeführt
wird.

4. Verfahren gemäß einem oder mehreren der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Entfernung der Vorrichtung (12, 112) aus
dem Untergrund (30) während der Ausbildung des
Pfahlschafts (54, 154) erfolgt.

5. Verfahren gemäß einem oder mehreren der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass vor der Ausbildung des Pfahlschafts (54) ein
Bewehrungskorb (40) in die Vorrichtung (12, 112)
eingeführt wird.

6. Verfahren gemäß einem oder mehreren der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass als erstes Material (18) Trockenbeton verwen-
det wird.

7. Verfahren gemäß einem oder mehreren der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass als zweites Material (20) Beton verwendet wird.

8. Verfahren gemäß einem oder mehreren der vorher-
gehenden Ansprüche, wobei das Endteil (14, 114)
auf einem Schneidkopf (16) der Vorrichtung (12,
112) angeordnet wird.

9. Verfahren gemäß einem oder mehreren der vorher-
gehenden Ansprüche, wobei das Endteil (14, 114)
eine verlorene Bodenplatte (15) umfasst.

10. Verfahren gemäß Anspruch 9, wobei die verlorene
Bodenplatte (15) mit zumindest einem seitlich über-
stehenden Flügel und/oder einer Wendel ausgebil-
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det wird.

11. Verfahren gemäß Anspruch 9 oder 10, wobei die ver-
lorene Bodenplatte (15) aus Gusseisen ausgebildet
wird.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2)
EPÜ.

1. Verfahren zur Herstellung eines Pfahls (50, 150),
wobei
eine zumindest teilweise rohrförmig ausgebildete
Vorrichtung (12, 112) und ein an deren Ende ange-
ordnetes unteres lösbares Endteil (14, 114) unter
Verdrängung von umgebenden Bodenmaterial in ei-
nen Untergrund (30) gedrückt,
ein mindestens ein Bindemittel aufweisendes körni-
ges erstes Material (18) bei Erreichen einer verge-
benen Absetzteufe in die Vorrichtung (12, 112) ein-
gefüllt,
ein Pfahlfuß (52, 152) durch Verdichtung des ersten
Materials (18) durch eine Innenrammung ausgebil-
det,
ein Pfahlschaft (54, 154) durch Einfüllen von einem
mindestens ein Bindemittel aufweisenden körnigen
zweiten Material (20) in die Vorrichtung (12, 112)
ausgebildet, und
die Vorrichtung (12, 112) aus dem Untergrund (30)
entfernt werden, wobei das Endteil (14, 114) von der
Vorrichtung (12, 112) gelöst wird, und wobei für die
Innenrammung ein Rammbär (22) in die Vorrichtung
(12, 112) eingeführt wird.

2. Verfahren gemäß Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Endteil (14, 114) durch die In-
nenrammung von der Vorrichtung (12, 112) gelöst
wird.

3. Verfahren gemäß Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Entfernung der Vorrichtung
(12, 112) aus dem Untergrund (30) während der Aus-
bildung des Pfahlschafts (54, 154) erfolgt.

4. Verfahren gemäß einem oder mehreren der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass vor der Ausbildung des Pfahlschafts (54) ein
Bewehrungskorb (40) in die Vorrichtung (12, 112)
eingeführt wird.

5. Verfahren gemäß einem oder mehreren der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass als erstes Material (18) Trockenbeton verwen-
det wird.

6. Verfahren gemäß einem oder mehreren der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass als zweites Material (20) Beton verwendet wird.

7. Verfahren gemäß einem oder mehreren der vorher-
gehenden Ansprüche, wobei das Endteil (14, 114)
auf einem Schneidkopf (16) der Vorrichtung (12,
112) angeordnet wird.

8. Verfahren gemäß einem oder mehreren der vorher-
gehenden Ansprüche, wobei das Endteil (14, 114)
eine verlorene Bodenplatte (15) umfasst.

9. Verfahren gemäß Anspruch 8, wobei die verlorene
Bodenplatte (15) mit zumindest einem seitlich über-
stehenden Flügel und/oder einer Wendel ausgebil-
det wird.

10. Verfahren gemäß Anspruch 8 oder 9, wobei die ver-
lorene Bodenplatte (15) aus Metall ausgebildet wird.
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